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1. 

Wasserabsperrung im Naherholungsgebiet Riedlingen 

 
Das Wasserwerk wird am 06.11.2023 die Zuleitung zum Naherholungsgebiet Bag-
gersee Riedlingen absperren, damit in der kalten Jahreszeit bei den einzelnen Par-
zellen keine Frostschäden entstehen können. 
Die Grundstücksbesitzer werden gebeten, ihre Anschlussleitung zu entleeren und 
anschließend abzusperren. Das Absperrventil muss auch den Winter über geschlos-
sen bleiben, damit im Frühjahr beim Öffnen der Hauptleitung kein Wasser ausfließen 
kann. 
Die Wasserversorgung wird dort erst wieder im Frühjahr in Betrieb gesetzt. 
Ebenso wurden die öffentlichen Toilettenanlagen im Naherholungsgebiet geschlos-
sen.  
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 

 

2. 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Spitalstiftung Donau-
wörth für das Haushaltsjahr 2023 
 
Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) hat der 
Stadtrat Donauwörth am 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2023 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO bekanntgemacht wird: 
 

I. 

 
§ 1 

 
I. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 

1. im Ergebnishaushalt mit 
    dem Gesamtbetrag der Erträge von  659.000 € 
    dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  223.100 € 
    und dem Saldo (Jahresergebnis) von  435.900 € 
 
2. im Finanzhaushalt  

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  689.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  136.700 € 



und einem Saldo von  552.300 € 
 

b) aus Investitionstätigkeit mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  300.000 € 
und einem Saldo von  - 300.000 € 
 

c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  29.000 € 
und einem Saldo von  - 29.000 € 
 

d)    und dem Saldo des Finanzhaushalts von  223.300 € 
 
ab. 

 
 

§ 2 
 
(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
(1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 
 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
nach dem Haushaltsplan der Spitalstiftung werden auf 100.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
 
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Donau-Ries hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
19.10.2023 Gesch.-Nr. 200; 027-941/6.2 die Haushaltssatzung 2023 rechtsaufsicht-
lich behandelt und festgestellt, dass sie keine genehmigungspflichtigen Teile nach 
Art. 20 Abs. 3 Satz 3 Bayerisches Stiftungsgesetz – BayStG i.V.m Art. 67 bis 71 GO 
enthält. 

III. 
 



Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 kann gemäß Art. 65 Abs. 3 GO, 
Art. 26 Abs. 2 GO, § 4 BekV bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung im Rathaus Donauwörth, Stadtkämmerei, Zimmer 007, während 
der allgemeinen Geschäftsstunden eingesehen werden. 
 
 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 
 

Nr. 3 

Forstrechtsholz 2024 
 

Wir bitten die Bezieher von Forstrechten, die auf ihr zustehendes Rechtsholz für das 
Jahr 2024 verzichten wollen, den Verzicht bis zum 3. November 2023 der städti-
schen Forstverwaltung (Alte Kanzlei,  Zimmer 105, Tel. 0906 789-811) mitzuteilen.  
 
Wer bis zu diesem Zeitpunkt seinen Verzicht nicht angemeldet hat, ist verpflichtet, 
das zustehende Rechtsholz abzunehmen und hat den vollen Hauerlohn zu bezahlen. 
 
 

Nr. 4 

Blutspenden – Bitte Wunschtermin reservieren! 
 

Die nächste Blutspende-Aktion des Bayerischen Roten Kreuzes findet am Donners-
tag, den 2. November 2023, von 15.30 bis 20.00 Uhr in Donauwörth, Ludwig-Auer-
Schule, Neudegger Allee 5, statt. 
 
Für kürzere Wartezeiten und einen reibungslosen Ablauf ist die Online-Reservierung 
Ihres Termins notwendig. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Schnell zum Wunschtermin: 
1. Website aufrufen 
2. Anmelden 
3. Termin wählen 
4. Bestätigung per E-Mail bekommen 
 
Wichtig: Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Personalausweis und 
Blutspendeausweis (falls vorhanden) mit. 
 
Termine und Infos: 0800 11 949 11 (kostenlos) oder info@blutspendedienst.com  
Überprüfen der Spendefähigkeit: blutspendedienst.com/spendecheck 
 
 
 
 
 

mailto:info@blutspendedienst.com


Nr. 5 

Kontakt ins Rathaus: Bürgertelefon und Feedback-Mailadresse 
 
Als Weg für Austausch und Kontakt mit der Stadtverwaltung hat sich das Bürgertele-
fon seit langem bewährt: Unter der Nummer 0906 789-789 kann rund um die Uhr 
eine Nachricht hinterlassen werden. Als Ergänzung gibt es jetzt auch die Mailadresse 
feedback@donauwoerth.de. Ob Bürgertelefon oder Feedback-Postfach: Wir nehmen 
Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf, eine Antwort bekommen Sie so schnell 
wie möglich. Bitte beachten Sie: Anonyme Anrufe am Bürgertelefon können nicht 
bearbeitet werden. 
 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 
 


